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STADTGEMEINDE VOITSBERG 

1. Änderung Bebauungsplan 

„Felix-Lesky-Straße/Brunnenweg“ 
 

PRÄAMBEL 
 

Mit der ggst. Bebauungsplan-Änderung werden die Festlegungen des rechtskräftigen Bebau-

ungsplanes „Felix Lesky Straße/Brunnenweg“ (Stammfassung) abgeändert. Die bisherigen Fest-

legungen des Bebauungsplanes „Felix-Lesky-Straße/ Brunnenweg“ (Verfasser: Pumpernig & 

Partner ZT GmbH, GZ: 202BN11, Rechtskraft: 17.04.2012, Verordnungsprüfung: 07.02.2013) 

treten mit Rechtskraft der ggst. Bebauungsplan-Änderung außer Kraft. 

 

 

VERORDNUNG  

 

gemäß § 40 (6) Z.2 iVm § 38 StROG 2010, LGBl. Nr. 49/2010 idF LGBl. Nr. 111/2011 73/2023 

Art.3, wonach über die am 28.09.2023 durch den Gemeinderat der Stadtgemeinde Voitsberg 

beschlossene 1. Änderung des der Bebauungsplanes „Felix-Lesky-Straße/Brunnenweg“, verfasst 

von der Pumpernig & Partner ZT GmbH, GZ: 202BN11 114BÄ23, Stand: 27.03.2012 

25.09.2023 (Ausfertigung: 16.04.2012), geltend für das Grdst. die Grundstücke Nr. 300/2 

(Teilfl.), 300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 300/12 und 300/13, alle KG 63331 Kowald, 

in einem Flächenausmaß von 4.450 m², aufgelegt im Stadtamt der Stadtgemeinde Voitsberg 

innerhalb der Anhörungsfrist von 18.01.2012 24.08.2023 bis 15.03.2012 14.09.2023 (3 Wo-

chen), am 27.03.2012 beschlossen wurde auf Verfügung des Bürgermeisters angehört. 

 

 

§ 1 

GELTUNGSBEREICH/ GRUNDLAGEN/ VERFASSER 

 

(1) Der Geltungsbereich umfasst eine Teilfläche des Grdst. die Grundstücke Nr. 300/2, 

300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 300/12 und 300/13, alle KG 63331 Kowald, 

in einem Flächenausmaß von 4.450 m² (digitale Flächenermittlung ohne Anspruch auf 

vermessungstechnische Genauigkeit) und ist in der zeichnerischen Darstellung (Planwerk) 

ausgewiesen. Die Inhalte und Festlegungen erfolgen gemäß § 28 Stmk. ROG 1974 idF 

LGBl. Nr. 47/2007 für das gesamte Planungsgebiet den Bestimmungen des § 41 StROG 

2010 für den o.g. Geltungsbereich der 1. Änderung. 

 

(2) Verfasser der Verordnungsurkunden ist die Pumpernig & Partner ZT GmbH, GZ: 114BÄ23 

mit Stand vom 25.09.2023. Die zeichnerische Darstellung (Planwerk), verfasst von der 

Pumpernig & Partner ZT GmbH, GZ: 202BN11 114BÄ23 mit Stand 27.03.2012 

25.09.2023 (basierend auf der digitalen Katastermappe (DKM) vom 28.09.2011 

19.06.2023), bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung und stellt geson-

dert den Geltungsbereich der 1. Änderung dar. Der Verordnung ist ein Erläuterungsbe-

richt angefügt.  
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§ 2 

AUFSCHLIESSUNGSERFORDERNISSE/ FLÄCHENWIDMUNG 

 

(1) Die Grundstücke Das Grdst. Nr. 300/2 (Teilfl.), 300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 

300/12 und 300/13, alle KG 63331 Kowald, ist sind im rechtswirksamen Flächenwid-

mungsplan Nr. 3.00 4.00 idF Flächenwidmungsplan-Änderung, Verfahrensfall lfde. Nr. 

3.31 der Stadtgemeinde Voitsberg als Bauland – Aufschließungsgebiet für Allgemeines 

Wohngebiet (WA) (L(WA)) gem. § 23 (3) iVm § 23 (5) lit. b) Stmk. ROG 1974 idF LGBl. Nr. 

47/2007 gem. § 30 (1) Z.2 StROG 2010 mit einem gebietstypischen Bebauungs-

dichterahmen von 0,2-0,4 festgelegt.  

 

(2) Aufschließungserfordernisse: 

Als fehlende Aufschließungserfordernisse gem. § 23 (3) Stmk. ROG 1974 idgF sind für das unter § 

2 (1) des Wortlautes angeführte Aufschließungsgebiet angeführt: 

• Errichtung und Betrieb von Hochwasserschutz- und Ausgleichsmaßnahmen am Blickweg-

bach 

• Nachweis der Standsicherheit durch ein bodenmechanisches Gutachten im Bedarfsfall nach 

erfolgter teilweiser Geländeanhebung 

• geordnete Ableitung der Oberflächenwässer 

• Berücksichtigung des Uferbereiches zum Blickwegbach (Freihaltestreifen) 

• Berücksichtigung der Lage innerhalb der ersichtlich gemachten Gelben Wildbachgefahren-

zonen  

• Berücksichtigung des Verlaufes der Gasleitung der Energie Steiermark Gas & Wärme 

• Berücksichtigung der 110 kV und der 20 kV Hochspannungsfreileitungen der Steweag-Steg 

GesmbH  

• Innere Erschließung1 

 

(2) Die Erstellung eines Bebauungsplanes dient der Umsetzung der öffentlichen  

Interessen der Stadtgemeinde Voitsberg, nämlich  

• zur bestmöglichen Integration in das bestehende Siedlungsgebiet (Einfamilien-

wohnhausbebauung), 

• zur Reduktion möglicher Auswirkungen auf das Orts-, Straßen- und Landschaftsbild 

sowie 

• Berücksichtigung der Übergangszone in das östlich angrenzende Freiland. 

 

 

§ 3 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN/ VERWENDUNGSZWECK 

 

(1) Die Art der baulichen Nutzungen hat nach dem baugebietstypischen Verwendungszweck 

gemäß rechtswirksamen Flächenwidmungsplan Nr. 3.00 4.00 idgF der Stadtgemeinde Vo-

itsberg innerhalb des Geltungsbereiches zu erfolgen2. 

 
1  Innere Erschließung bedeutet innere Verkehrserschließung und Koordination betreffend technischer Infrastruktureinrichtun-

gen 
2  Gemäß § 23 (5) lit. b) Stmk. ROG 1974 idF LGBl. Nr. 47/2007 § 30 (1) Z.2 StROG 2010 sind Allgemeine Wohngebiete Flä-

chen, die vornehmlich für Wohnzwecke bestimmt sind, wobei auch Nutzungen zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozia-

len, religiösen und kulturellen Bedürfnissen der Bewohner von Wohngebieten dienen (z.B. Verwaltung, Schulen, Kirchen, 

Krankenanstalten, Kindergärten, Garagen, Geschäfte, Gärtnereinen, Gasthäuser und sonstige Betriebe aller Art), soweit sie 

keine dem Wohncharakter des Gebietes widersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft verursachen. 
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(2) Baugrenzlinien3 dürfen durch oberirdische Teile von Bauwerken Hauptgebäuden nicht 

überschritten werden. 

 

(3) Bauteile wie Schutzdächer4 u.a. dürfen über die festgelegten Baugrenzlinien  

(bebaubarer Bereich) unter Einhaltung der Abstandsbestimmungen nach dem Stmk BauG 

1995 idgF vortreten. 

 

 

§ 4 

TECHNISCHE INFRASTRUKTUR/ VERKEHRSERSCHLIESSUNG 

 

(1) Äußere Anbindung/Erschließung: 

Die äußere Anbindung des gegenständlichen Planungsgebietes hat aus westlicher Rich-

tung über die bestehende Gemeindestraße (Grdst. Nr. 422/2, KG 63331 Kowald, Felix-

Lesky-Straße Brunnenweg) zu erfolgen.  

 

(2) Innere Erschließung: 

Die innere verkehrstechnische Erschließung hat mit einer Haupterschließung aus westli-

cher Richtung gem. zeichnerischer Darstellung zu erfolgen und stellt die verkehrstechni-

sche Voraussetzung für die Erschließung der in der zeichnerischen Darstellung näher 

festgelegten bebaubaren Bereiche dar.  

 

(3) Die Straßenraumbreite wird mit mind. 5,0 m (davon mind. 4,0 m befestigte Fahrbahn) 

festgelegt.  

 

(4) Die Errichtung der erforderlichen Zufahrten zu den einzelnen Bauplätzen sowie der erfor-

derlichen Stellplätze ist innerhalb der bebaubaren Bereiche und der inneren Verkehrsan-

lagen zulässig.  

 

(5) Die Errichtung der technischen Infrastrukturleitungen (Kanal, Trinkwasserversorgung, 

Strom, …) hat in Koordination mit der inneren Verkehrserschließung zu erfolgen. Neue 

Versorgungsleitungen sind generell unterirdisch zu führen.  

 

(6) Die Einleitung der anfallenden Schmutzwässer hat gesammelt in die bestehende Kanali-

sation der Stadtgemeinde Voitsberg östlich des Brunnenweges zu erfolgen.  

 

 
sind Bauland – Allgemeine Wohngebiete Flächen, die vornehmlich für Wohnbauten bestimmt sind, wobei auch Gebäude, die 

den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Bedürfnissen der Bewohner von Wohngebieten dienen (zB Verwal-

tungsgebäude, Schulgebäude, Kirchen, Krankenanstalten, Kindergärten, Garagen, Geschäfte, Gärtnereien, Gasthäuser und 

Betriebe aller Art, soweit sie keine dem Wohncharakter des Gebietes widersprechende Belästigungen der Bewohnerschaft 

verursachen), errichtet werden können. 
3  Begriffsdefinition gem. § 4 Z.9 10 BauG 1995 idgF. 
4  Gemäß § 12 (1) Stmk. BauG 1995 idgF 
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§ 5 

BAUGRENZLINIEN/ BEBAUUNGSDICHTE/ LAGE DER GEBÄUDE/ BEBAUUNGSGRAD/ GRAD DER 

BODENVERSIEGELUNG/ KOMBINATIONSFLÄCHEN 
 

(1) Die im Planwerk festgelegten Bauplätze können flächenmäßig geringfügig in den nachfolgenden 

Individualverfahren modifiziert werden, wenn das Gesamtkonzept des Bebauungsplanes beibehal-

ten wird und sich die Anzahl der Bauplätze nicht verändert sowie die festgelegte Mindestbauplatz-

größe (Abweichungen max. 5%) eingehalten wird. 

 

(1) Die Situierung der Hauptgebäude ist innerhalb der in der zeichnerischen Darstellung nä-

her festgelegten Baugrenzlinien (bebaubare Bereiche) vorzunehmen.  

 

(2) Innerhalb der von Baugrenzlinien umschlossenen Bereiche können Objekte unter Berück-

sichtigung der Bestimmungen des § 13 Stmk BauG 1995 idgF frei situiert werden. 

 

(3) Der lt. rechtswirksamem Flächenwidmungsplan Nr. 4.00 3.00 idgF der Stadtgemeinde 

Voitsberg festgelegte gebietstypische Bebauungsdichterahmen5 von 0,2-0,4 für Bauland 

Aufschließungsgebiet für Allgemeines Wohngebiet (L(WA)), bezogen auf den jeweiligen 

Bauplatz, ist einzuhalten. 

 

(4) Der max. zulässige Bebauungsgrad wird mit 0,3 festgelegt und ist verbindlich 

einzuhalten.  

 

(5) Der Grad der Bodenversiegelung wird mit 45 % festgelegt und ist bezogen auf die 

jeweilige Bauplatzfläche verbindlich einzuhalten. 

 

(6) In den Kombinationsflächen gem. Planwerk ist die Errichtung von inneren 

Erschließungswegen, Kfz-Stellplätzen und auch begrünten Freiflächen zulässig.  

 

 

§ 6 

BEBAUUNGSWEISE/ GESCHOSSANZAHL/ GESAMTHÖHE/ DACHFORM/ STANDSICHERHEIT 

 

(1) Die in der zeichnerischen Darstellung festgelegte offene oder gekuppelte Bebauungswei-

se für die Baufelder Nr. 1 bis 4 bzw. die ausschließlich offene Bebauungsweise für die 

Baufelder Nr. 5 bis 8 ist für Haupt- und Nebengebäude6 einzuhalten. 

 

(2) Die max. zulässige Geschoßanzahl wird mit einem Erdgeschoß und einem 1. Obergeschoß 

(2) festgelegt.  

 

(3) Die max. zulässige Gesamthöhe der Gebäude7 wird für die Baufelder Nr. 1 bis 4 mit max. 

9,0 m und für die Baufelder Nr. 5 bis 8 mit max. 8,0 m (talseitig) festgelegt. 

 

 
5 Gemäß § 1 (1) Bebauungsdichteverordnung 1993 idF LGBl. Nr. 61/2003 51/2023, wird die Bebauungsdichte wie folgt 

definiert: Verhältniszahl, die sich aus der Teilung der Gesamtfläche der Geschoße durch die zugehörige Bauplatzfläche ergibt. 
6  Definition gem. BauG 1995 
7  Gemäß § 4 Z.33 BauG 1995 idgF wird die Gesamthöhe eines Gebäudes definiert als: Der vertikale Abstand zwischen dem 

tiefsten Punkt der Geländeverschneidung (natürliches Gelände) mit den Außenwandflächen und der höchsten Stelle des Ge-

bäudes, wobei kleinvolumige Bauteile wie Rauchfänge, Rohraufsätze udgl. unberücksichtigt bleiben. 
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(4) Bei der Errichtung von Hauptgebäuden entlang der inneren Erschließungsstraße ist aus-

schließlich die Errichtung von flachgeneigten Pultdächern mit max. 5° Dachneigung zu-

lässig. Zur Standsicherheit sind die Vorgaben des Baugrundgutachtens von DI Johann 

Fromm vom 19.09.2011 2007, GZ: 070919-1 einzuhalten. 

 

(5) Die Farbgebungen und die Materialwahl der Dachdeckung sowie die Fassadengestaltun-

gen sind auf den Umgebungsbereich abzustimmen, grelle und glänzende Fassaden und 

Dächer sind unzulässig. Die Verwendung von Solarkollektoren udgl. PV- und Solarener-

gieanlagen ist ausschließlich dach- oder fassadenintegriert zulässig, eine Freiflächenauf-

stellung ist nicht zulässig.  

 

 

§ 7 

ABSTELLFLÄCHEN / GARAGEN 

 

(1) Pro Wohneinheit sind mind. 2 Abstellplätze auf Eigengrund in Errichtung zu bringen.  

 

(2) Bei Senkrechtaufstellung der KFZ zur Erschließungsstraße ist eine Mindestbreite zum 

Wenden der Fahrzeuge von 6,5 6,0 m zu berücksichtigen.  

 

(3) Garagen sind nach Möglichkeit in den Hauptbaukörper zu integrieren oder an das Haupt-

gebäude anzubauen.  

 

(4) Die Errichtung von (überdachten) Abstellplätzen und Garagen ist ausschließlich innerhalb 

der bebaubaren Bereiche und der Kombinationsflächen zulässig. 

 

 

§ 8 

EINFRIEDUNGEN / GELÄNDEVERÄNDERUNGEN / FREIFLÄCHEN 

 

(1) Die Einfriedungen von einzelnen Grundstücken sind ausschließlich in transparenter luft- 

und lichtdurchlässiger Form (z.B. Maschendrahtzaun) zulässig. Die max. Höhe von 

Einfriedungen hat 1,5 m nicht zu überschreiten. Blickdichte Zäune (ausgenommen 

Hecken) udgl. sind nicht zulässig.  

 

(2) Bepflanzungs- und Bestockungsmaßnahmen dürfen innerhalb des Planungsgebietes nur 

mit heimischen und standortgerechten Gewächsen durchgeführt werden (Thujenhecken 

und invasive Pflanzarten sind nicht zulässig). 

 

(3) Geländeveränderungen sind auf das erforderliche Mindestmaß bei Ein- und Ausfahrten 

(innere Erschließung) zu den einzelnen Bauplätzen aufgrund der Geländemorphologie zu-

lässig zu reduzieren. Großflächige Geländeveränderungen der einzelnen Bauplätze sind 

aufgrund der durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen ebenso die Errichtung von 

Steinschlichtungen nicht zulässig.  
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(4) Die Errichtung von verbindlich begrünten Steinschlichtungen zur Hangsicherung ist mit 

max. 1,0 1,5 m Höhe8 zulässig. 

 

(5) Nicht bebaute und nicht für die Erschließung oder Abstellzwecke dienende Flächen (z.B. 

Kombinationsflächen) sowie Freiflächen sind verbindlich als Grünflächen auszubilden, 

gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu erhalten. 

 

 

§ 9 

OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/ VERSICKERUNG 

 

(1) Oberflächenwässer und Dachwässer sind getrennt von sonstigen Abwässern zu sammeln, 

zu reinigen und retentiert in den zu errichtenden Oberflächenwasserkanal einzuleiten. Vor 

Einleitung ist eine Pufferanlage für die anfallenden Oberflächenwässer mit mind. 25 l/m² 

versiegelter Fläche vorzusehen. 

 

(2) Oberflächenwässer, die auf Straßen-, Park- und Manipulationsflächen anfallen und bei 

denen eine Verunreinigung durch Öl- und Straßenabrieb nicht ausgeschlossen werden 

kann, sind nur unter Ausnutzung der oberen humosen Bodenschichten entsprechend 

dem Stand der Technik zur Versickerung zu bringen. 

 

(3) Bei Versickerung der Niederschlagswässer auf Eigengrund ist das Baugrundgutachten 

von DI Johann Fromm vom 19.09.2007, GZ: 070919-1 zu berücksichtigen.  

 

(4) Die Fußbodenoberkanten (FOK) sowie alle Öffnungen sind aufgrund der gebietstypischen 

Gegebenheiten (Hangwässer) 0,30 m über der Geländeoberkante (GOK) bergseitig anzu-

ordnen. 

 

 

§ 10 

RECHTSKRAFT 

 

(1) Derie 1. Änderung des Bebauungsplanes „Felix-Lesky-Straße/Brunnenweg“ wurde im 

Stadtamt Rathaus der Stadtgemeinde Voitsberg innerhalb der Anhörungsfrist in der Zeit 

von 18.01.2012 24.08.2023 bis 15.03.2012 14.09.2023 öffentlich aufgelegt (mind. 

zwei Wochen) gem. § 40 (6) Z.2 StROG 2010 auf Verfügung des Bürgermeisters ange-

hört. Innerhalb der Parteienverkehrsstunden konnte in die Verordnung Einsicht genom-

men werden und waren Einwendungen und Stellungnahmen fristgerecht beim Rathaus 

Voitsberg einzubringen. 

 

 
8  Als Höhe ist hierbei die visuell wahrnehmbare Höhe vom angrenzenden Gelände maßgeblich. 
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(2) Diese Verordnung der 1. Änderung tritt nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat 

am 28.09.2023 mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist (2 Wochen) folgenden 

Tag am in Rechtskraft. Mit Rechtskraft der 1. Änderung des Bebauungsplanes tritt die 

Stammfassung außer Kraft. 

 

 

 Für dem Gemeinderat 

  

 

 

 

 Der Bürgermeister 

 Mag. (FH) Bernd Osprian 
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PLANUNGSFACHLICHE ERLÄUTERUNGEN 

 

 

1. AUSGANGSSITUATION/ RECHTSGRUNDLAGEN 

 

Das Planungsgebiet des Bebauungsplanes „Felix-Lesky-Straße/ Brunnenweg“ idF der 1. 

Änderung befindet sich südlich der Landesstraße B 70 und der Kainach und östlich der 

Nord-Süd verlaufenden Gemeindestraße („Brunnenweg“, Grdst. Nr. 422/2, KG 63331 Ko-

wald – öffentliches Gut) in leichter Hanglage.  

 

Die bestehende Siedlungsstruktur im Umgebungsraum wird durch freistehende ein- und 

zweigeschossige Einfamilienwohnhäuser mit teilweise ausgebauten Dachgeschoßen mit 

Satteldachkonstruktionen sowie zweigeschossigen Wohnobjekten mit flachgeneigten Pult-

dächern (vgl. Fotodokumentation) geprägt. Die unmittelbar östlich und südlich an das Be-

bauungsplangebiet angrenzenden Einfamilienwohnhäuser sind hangparallel angeordnet.  

 

Im Rahmen der Erstellung des verfahrensgegenständlichen Bebauungsplanes soll das Be-

bauungsplangebiet mit rund 4.450 m² einer planmäßigen, gebietstypischen und voraus-

schauenden Verwertung bei bestmöglicher infrastruktureller Ausstattung zugeführt werden. 

Hauptaugenmerk des Bebauungsplanes stellt daher eine auf die örtlichen Gegebenheiten 

abgestimmte Erschließung des Planungsgebietes dar (bestehende Zufahrtsstraße).  

Die ggst. 1. Änderung des Bebauungsplanes im siedlungspolitischen Interesse der Stadt-

gemeinde Voitsberg ist in der erforderlichen Anpassung an zwischenzeitlich in Rechtskraft 

erwachsenen Novellen des StROG 2010, des Stmk. BauG 1995 sowie des REPRO für die 

Planungsregion Steirischer Zentralraum, LGBl. Nr. 87/2016 (Rechtskraft: 16.07.2016)  

und den Flächenwidmungsplan Nr. 4.00 begründet und umfasst im Wesentlichen die An-

passung von Gesamthöhen, Nebengebäuden, Entwässerungssystemen, Geländeverände-

rungen und Angleichungen an das vorherrschende Straßen-, Orts- und Landschaftsbild. 

Zudem sollen durch die ggst. Änderung auch größere Freiflächen mit einem verringerten 

Grad der Bodenversiegelung geschaffen werden. Daraus entstehen geänderte Vorausset-

zungen für die Bebauungsplanung. Die vorgenommenen Änderungen werden im nachfol-

gend detailliert beschrieben.  

Insgesamt liegt damit ein öffentliches Interesse zum Zwecke der Harmonisierung der ein-

zelnen Bebauungsplan-Verordnungen der Gemeinde unter Befolgung des Gleichheits-

grundsatzes vor. Dies auch unter Berücksichtigung und Befolgung der getroffenen Maß-

nahmen zur Hochwasserfreistellung.  

 

1.1 Erläuterungen zur Änderung des Bebauungsplanes und Nachweis der geänderten Pla-

nungsvoraussetzungen: 

 

1.1.1 StROG 2010/ BauG 1995 

 Wesentliche geänderte Planungsvoraussetzungen ergeben sich durch die zwischenzeitlich 

in Rechtskraft erwachsenen Novellen des StROG 2010 sowie des BauG 1995. Die Festle-

gung eines max. zulässigen Grades der Bodenversiegelung sowie eines Bebauungsgrades 

wird als Mindestinhalt des Bebauungsplanes in den Wortlaut aufgenommen und im 

Rechtsplan dargestellt. 
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1.1.2 Gesamthöhen der Gebäude 

 Die teilweise Anhebung der Gesamthöhe für Gebäude im Bereich der Baufelder Nr. 1 bis 4 

ist deshalb im siedlungspolitischen Interesse der Stadtgemeinde erforderlich, da die gege-

bene Hochwassersituation eine größere Anhebung des Geländes erforderlich gemacht hat. 

Dadurch vermehrt sich auch die Gesamthöhe der Gebäude, welche vom natürlichen Ge-

lände (vor Umsetzung der Geländeveränderung zur Hochwasserfreistellung) aus gemessen 

wird. Die Gesamthöhe für die übrigen Baufelder bleibt unverändert und liegt dies auch 

deshalb im öffentlichen Interesse, da damit maßgebliche Auswirkungen auf das Straßen-, 

Orts- und Landschaftsbild hintangehalten werden können; die Hangsituation steigt Rich-

tung Süden, außerhalb des Geltungsbereiches, weiter an. Die grundlegenden Ziele der Be-

bauungsplanerstellung werden daher fortgeführt.  

 

1.1.3 Baugrenzlinien/ Bebauungsweise/ Grad der Bodenversiegelung 

Zur Sicherstellung von größeren Freilandflächen werden statt bisher drei Baufelder nun-

mehr insgesamt 8 Baufelder festgelegt und orientieren sich die festgelegten Baugrenzli-

nien grundsätzlich an den vorhandenen Grundstücksgrenzen in Verbindung mit den Ab-

standsregeln des BauG. 1995 sowie den erforderlichen Flächen für die Innere Erschlie-

ßung. Ergänzend dazu wird auch ein max. zulässiger Grad der Bodenversiegelung festge-

legt. Die Bebauungsweise wird für die Baufelder 1 bis 4 mit offen oder gekuppelt festge-

legt. Wobei sich die Kuppelung auf die innerhalb der Kombinationsfläche zulässigen Gara-

gen, überdachten Abstellplätze sowie Nebengebäude bezieht, da für Hauptgebäude die 

festgelegten Baugrenzlinien einzuhalten sind. Für die übrigen Baufelder wird ausschließ-

lich die offene Bebauungsweise festgelegt. 

 

1.1.4 Geländeveränderungen 

Aufgrund der bereits durchgeführten Geländeveränderung zur Hochwasserfreistellung in 

Verbindung mit relativ geringen Grundstücksgrößen (dadurch auch geringe Abstände zwi-

schen den Gebäuden zueinander bzw. zwischen den Gebäuden und den inneren Erschlie-

ßungsstraßen) hat sich gezeigt, dass zur Sicherung der Inneren Erschließung höhere 

Stützmaßnahmen erforderlich sind. Diese werden nunmehr mit einer max. Höhe von visuell 

wirksamen 1,5 m beschränkt und sind diese als begrünte Steinschlichtung auszuführen. 

Die Höhe von max. 1,5 m ist hierbei vom angrenzenden Gelände aus zu messen. 

 

1.1.5 Fahrgassenbreite bei Senkrechtaufstellung 

Zur Vermeidung einer übermäßigen Versiegelung sowie zur Anpassung an die gelt. OIB-

Richtlinie 4 wird die erforderliche Fahrgassenbreite bei Senkrechtaufstellung bei Stellplät-

zen nunmehr auf mind. 6,0 m statt 6,5 m reduziert. 

 

1.2 Freihaltezonen nach den Bestimmungen des WRG 1959 idgF iVm mit dem Programm zur 

hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungsräume und dem REPRO Neu Voitsberg RE-

PRO für die Planungsregion Steirischer Zentralraum, LGBl. Nr. 87/2016: 
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Zum Schutz der Natur- und Kulturlandschaft und/oder der Naherholung sind Grünzonen im REPRO-

Neu Voitsberg9 gem. § 5 (2) festgelegt. Als Grünzonen gelten auch Uferstreifen in einer Breite von 

10,0 m, gemessen ab der Böschungsoberkante entlang aller natürlich fließenden Gewässer. Groß-

flächige Versiegelungen sind hintanzuhalten.  

Zur Sicherung der ökologischen Funktionsfähigkeit sowie Freihaltung der Uferzonen im Sin-

ne des § 30 (3) WRG 1959 idgF wurde weiters durch das Amt der Stmk. Landesregierung, 

FA 19A, Wasserwirtschaftliche Planung und Hydrografie in Wohnsiedlungsgebieten sowie in 

Industrie- und Gewerbegebieten ein mindestens 10 m breiter Streifen zur Freihaltung vor 

jeglicher Bebauung vorgeschrieben.  

Gem. § 5 (5) REPRO Steirischer Zentralraum gilt: 

„Grünzonen dienen dem Schutz der Natur- oder Kulturlandschaft und ihrer Faktoren (öko-

logische Funktion) und/oder der Naherholung (Erholungsfunktion). Darüber hinaus erfüllen 

sie auch Funktionen des Schutzes von Siedlungsgebieten vor Gefährdungen, wie z.B.: 

Hochwässer (Schutzfunktion). Als Grünzonen gelten auch Uferstreifen in einer Breite von 

mindestens 20 m an der Mur und 10 m (im funktional begründeten Einzelfall auch mehr 

als 10 m), gemessen ab der Böschungsoberkante, entlang aller anderen natürlich fließen-

den Gewässern. In diesen Bereichen können für Baulückenschließungen geringen Ausma-

ßes Ausnahmen gewährt werden. Dabei ist die ökologische Funktion des jeweiligen Ufer-

streifens zu berücksichtigen.“ 

 

Der geforderte 10 m breite Freihaltestreifen im Sinne der Bestimmungen des REPRO Neu 

Voitsberg Steirischer Zentralraum und im Sinne der Bestimmungen des WRG 1959 ist von 

gegenständlichem Änderungsbereich nicht betroffen, dieser bleibt weiterhin von Bebauun-

gen und Intensivnutzungen ausgeschlossen. Die bestehende Zufahrtsstraße („Brunnen-

weg“) zum Grdst. Nr. 301/2 zu den Grundstücken 300/10, 300/11, 300/9, 300/8, 

300/7, 300/2, alle KG 63331 Kowald sowie dem Grdst. Nr. 301/2, KG 63331 Kowald au-

ßerhalb des ggst. Bebauungsplangebietes, wurde im Zuge der Flächenwidmungsplan-

Änderung, Verfahrensfall lfde. Nr. 3.31 als Verkehrsfläche gem. § 24 Stmk. ROG 1974 aus-

gewiesen und in den gelt. Flächenwidmungsplan Nr. 4.00 als Verkehrsfläche gem. § 32 

StROG 2010 übernommen. 

 

Die Bestimmungen des § 4 (3) des Programmes zur hochwassersicheren Entwicklung der 

Siedlungsräume (LGBl. Nr. 117/2005) werden wurden eingehalten, da es sich im gegen-

ständlichen Bereich um eine Lückenschließung von Bauland im Bereich Felix-Lesky-Straße 

/ Brunnenweg handelt. Die ökologische Funktionsfähigkeit des Uferstreifens sowie weitere 

wasserrechtliche Rahmenbedingungen wurden im Zuge der seitens der BH Voitsberg erteil-

ten wasserrechtlichen Bewilligung (GZ: 3.0-50/2005) bereits berücksichtigt. 

 

1.3 Festlegungen im geltenden Flächenwidmungsplan Nr. 3.00 idgF 4.00: 

Das Bebauungsplangebiet ist im geltenden Flächenwidmungsplan Nr. 3.00 idF  

Flächenwidmungsplan-Änderung, Verfahrensfall lfde. Nr. 3.31 der Stadtgemeinde Voitsberg als Bau-

land – Aufschließungsgebiet für Allgemeines Wohngebiet (L(WA)) gem. § 23 (3) iVm (5) lit. b) Stmk. 

 
9  Einstimmiger Beschluss im Raumordnungsbeirat am 04.06.2008, Empfehlung zur Genehmigung an die Stmk. Landesregie-

rung erteilt. 
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ROG 1974 idF LGBl. Nr. 47/2007 mit einem gebietstypischen Bebauungsdichterahmen von 0,2-0,4 

festgelegt. 

 

Gemäß geltendem Wortlaut zur o. angeführten Flächenwidmungsplan-Änderung der Stadtgemeinde 

Voitsberg sind für das gegenständliche Aufschließungsgebiet nachfolgende Aufschließungserforder-

nisse gem. § 23 (3) Stmk. ROG 1974 idF LGBl. Nr. 47/2007 festgelegt: 

• Errichtung und Betrieb von Hochwasserschutz- und Ausgleichsmaßnahmen am Blickweg-

bach 

• Nachweis der Standsicherheit durch ein bodenmechanisches Gutachten im Bedarfsfall nach 

erfolgter teilweiser Geländeanhebung 

• geordnete Ableitung der Oberflächenwässer 

• Berücksichtigung des Uferbereiches zum Blickwegbach (Freihaltestreifen) 

• Berücksichtigung der Lage innerhalb der ersichtlich gemachten Gelben Wildbachgefahren-

zonen  

• Berücksichtigung des Verlaufes der Gasleitung der Energie Steiermark Gas & Wärme 

• Berücksichtigung der 110 kV und der 20 kV Hochspannungsfreileitungen der Steweag-Steg 

GesmbH  

• Innere Erschließung10 

 

Das Bebauungsplangebiet ist im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan Nr. 4.00 der 

Stadtgemeinde Voitsberg als Bauland - Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 30 (1) Z.2 

StROG 2010 mit einem gebietstypischen Bebauungsdichterahmen von 0,2-0,4 festgelegt.  

 

 
Abbildung 1 - Ausschnitt FWP Nr. 4.00 (unmaßstäblich) 

 

Zur Sicherstellung der siedlungs- und wirtschaftspolitischen Interessen der Stadtgemeinde 

Voitsberg, nämlich der bestmöglichen Integration in das bestehende Siedlungsgebiet (Ein-

familienwohnhausbebauung), zur Reduktion möglicher Auswirkungen auf das Orts-, Stra-

ßen- und Landschaftsbild und die Berücksichtigung der Übergangszone in das östlich an-

 
10  Innere Erschließung bedeutet innere Verkehrserschließung und Koordination betreffend technischer Infrastruktureinrichtun-

gen 
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grenzende Freiland wurde die Erlassung eines Bebauungsplanes festgelegt und wird der 

rechtskräftige Bebauungsplan nunmehr mit der ggst. 1. Änderung abgeändert. 

 

Durch die vorgesehene Haupterschließungsstraße (ost-west orientiert) wird ist sowohl die 

innere Erschließung als auch die äußere Anbindung des Bebauungsplangebietes an das 

Gemeindestraßennetz überwiegend sichergestellt. Die vorgesehene Bauplatzeinteilung (8 

Bauplätze) wird durch die zeichnerische Darstellung (Planwerk) präzisiert und wurde durch 

die diesbezüglich zwischenzeitlich umgesetzte Grundstücksteilung vorgenommen und wer-

den die erforderlichen Maßnahmen betreffend Stellplatzflächen im Wortlaut näher festge-

legt. 

 

Durch die Festlegung einer gebietstypischen Bebauungsweise (offene/ gekuppelte Bebau-

ungsweise, transparente Einfriedungen bzw. Hecken, Einschränkung der zulässigen Gelän-

deveränderungen, Grad der max. zulässigen Bodenversiegelung sowie des max. zulässigen 

Bebauungsgrades…) soll die angestrebte Integration in die bestehende, vorherrschende 

Siedlungsstruktur (Wohnbebauung) sichergestellt werden. Mit der Baumassenverteilung 

bzw. Bauplatzeinteilung wird der siedlungspolitischen Zielsetzung der bestmöglichen In-

tegration in das bestehende Siedlungsgebiet (Einfamilienwohnhausbebauung) Rechnung 

getragen. Ergänzend dazu wird in der ggst. 1. Änderung durch die Festlegung der einzelnen 

Baufelder insgesamt eine größere Freifläche sichergestellt, was sich wiederum positiv auf 

die Verbringung der Oberflächen- und Hangwässer auswirkt.  

 

1.3.1 Gelbe Wildbachgefahrenzone/ Projekt zum Hochwasserschutz- und ausgleichsmaßnahmen 

am Blickwegbach: 

Das gegenständliche Planungsgebiet liegt gem. ministeriell verordnetem Gefahrenzonen-

plan der Stadtgemeinde Voitsberg innerhalb der Gelben Wildbachgefahrenzone des Blick-

wegbaches. 

 

Gelbe Gefahrenzonen11 entsprechen einem Baubeschränkungsbereich, welche wegen ihrer unter-

schiedlichen Gefährdung durch Wildbäche und deren Folgen (von der Beschädigungsgefahr für Ge-

bäude und Lebensgefahr auf den Verkehrswegen bis zur bloßen Belästigung zB durch Überflutung 

geringen Ausmaßes) zur Bebauung nicht oder minder geeignet sind, in welchen aber andererseits in 

einzelnen Bereichen ein Schutz von Objekten sinnvoll möglich ist und wofür deshalb gemäß Gefah-

renzonenplan folgende Punkte bei der Durchführung baurechtlicher oder raumplanerischer Verfah-

ren zu beachten sind: 

 

Vorabstimmung mit der WLV – Gebietsbauleitung Ost- und Weststeiermark: 

Im Zuge der Vorfragenabklärung wurde Kontakt mit der WLV Gebietsbauleitung Ost- und Weststei-

ermark aufgenommen, da Teilflächen des Grdst. Nr. 300/2, KG Kowald, innerhalb der Gelben Wild-

bachgefahrenzone des Blickwegbaches zu liegen kommen. 

 

 
11  Die Gelbe Gefahrenzone umfasst alle übrigen (außerhalb der roten Gefahrenzone) durch Wildbäche gefährdeten Flächen, 

deren ständige Benützung für Siedlungs- oder Verkehrszwecke infolge dieser Gefährdung beeinträchtigt ist; es herrscht hier 

Gefahr unterschiedlichen Ausmaßes. Die Beschädigung von Objekten ist möglich, jedoch sind Gebäudezerstörungen nicht zu 

erwarten, wenn bestimmte Auflagen erfüllt werden; Gefahr für Personen ist in derart gesicherten Gebäuden unwahrscheinlich, 

außerhalb der Gebäude aber in unterschiedlichem Ausmaß gegeben. 
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Im Zuge der wasserrechtlichen Verhandlung wurde seitens der WLV - Gebietsbauleitung Ost- und 

Weststeiermark mitgeteilt, dass keinerlei Einwendungen gegen die Erteilung einer wasserrechtlichen 

Bewilligung für den Bau von Hochwasserschutz- und Ausgleichsmaßnahem bestehen. 

 

Um keine Kompetenzen der zuständigen Behörden zu übergehen, erfolgte eine nochmalige Abstim-

mung des geplanten Vorhabens mit der WLV - Gebietsbauleitung Ost- und Weststeiermark. Es beste-

hen zur vorgesehenen Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich des Grdst. Nr. 300/2, KG 

Kowald (teilweise Lage innerhalb der Gelben Wildbachgefahrenzone des Blickwegbaches) grundsätz-

lich keine Einwände, wenn 

• die erforderlichen Hochwasserschutz- und Ausgleichsmaßnahmen gem. wasserrechtl. 

Bescheid der BH Voitsberg (GZ: 3.0-50/2005) iVm dem Projekt von DI Zach (INGENOS) "Abflussun-

tersuchung Blickwegbach 2004 mit Maßnahmen" umgesetzt werden. 

 

Die Wildbach- und Lawinenverbauung teilt weiters mit, dass nach der Umsetzung der wasserbau-

technischen Maßnahmen und Kollaudierung, in Aussicht gestellt werden kann, dass die Gelbe Wild-

bachgefahrenzone auf die im Projekt angeführten HW150 Anschlagslinien zurückgenommen wird. 

Vorweg gilt es jedoch noch die Geschiebefracht des Blickwegbaches genauer aufzunehmen, da im 

o.a. Projekt von DI Zach nur wasserbautechnische Maßnahmen berücksichtigt werden. Die WLV Ge-

bietsbauleitung ist im Zuge der vorgesehenen Änderung des Flächenwidmungsplanes und im Zuge 

der nachfolgenden Individualverfahren jedenfalls beizuziehen. 

 

Hochwasserschutz- und Ausgleichsmaßnahmen: 

Für das gegenständliche Planungsgebiet (Grdst. Nr. 300/2, KG 63331 Kowald) wurde eine 

Abflussuntersuchung mit Maßnahmen von DI Zach (Ingenos - Ziviltechniker GmbH) ausge-

arbeitet. Gegenständliches Projekt wurde seitens der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg 

wasser- und naturschutzrechtlich bewilligt (vgl. GZ: 3.0-50/2005 vom 14.01.2008). 

 

Die o. angeführten Hochwasserschutz- und Ausgleichsmaßnahmen wurden erforderlich, da 

beim bestehenden Durchlass (DN 1000) sich das Wasser bei HQ150 staut und die Gemein-

destraße (Brunnenweg) überströmt. Der Wasseraustritt erfolgt zwischen Profil 6-7 und Profil 

8-8. Die stärkste Ausuferung erfolgt zwischen Profil 7-7 und 8-8 unterhalb der Straßenque-

rung. Für den Durchlass ist der Abflussquerschnitt vollkommen ausreichend; dieser kann 

das HQ150 abführen. Ein Teil fließt über der Straße rechts im Vorland ab und kehrt zwischen 

Profil 3-3 und 4-4 wieder in das Hauptgerinne zurück. Das HQ30 ufert gerade nicht aus. 

 

Die vorgesehenen Maßnahmen sehen eine gleiche Ausuferung wie im Bestand vor. Das 

ausgeuferte Wasser (ca. 3 m³/s) wird aber durch eine Hochwasserabflussrinne, die sich 

zwischen der Gemeindestraße und dem rechtsufrigen Vorland ergibt, unterhalb des Durch-

lasses, in den Blickwegbach zurückgeführt. Im Detail ist vorgesehen zwischen Profil 5-5 und 

Profil 9-9, östlich der Gemeindestraße, das Bankett auf ca. 2,5 m zu verbreitern und mit 

5 % Gefälle von der Straße wegfallend auszubilden. Dieser Streifen soll als mechanisch 

stabilisierte Tragschicht hergestellt werden. Im Anschluss daran ist vorgesehen, das Gelän-

de um max. 40 cm anzuheben, um eine flächige Überflutung zu verhindern. Zwischen Profil 

1-1 und Profil 5-6 erfolgt rechtsufrig eine geringe Verbreiterung um bis zu 4,0 m. Anschlie-
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ßend wird eine flache Böschung mit der Neigung von 1:3 errichtet. Die ca. 0,5 m tiefe Nie-

derwasserrinne bleibt wie im Bestand erhalten. Das abgesenkte Vorland wird humusiert 

und mit Dauerwiese begrünt. Im Weiteren soll dieser Absenkungsbereich der natürlichen 

Gehölzsukzession überlassen werden.  

 

Das Hochwasserschutzprojekt „Blickwegbach – Abflussuntersuchung 2001 mit Maßnah-

men“, verfasst von der Ingenos ZT GmbH vom 01.12.2004, welches per Bescheid der Be-

zirkshauptmannschaft Voitsberg, GZ: 3.0-50/2005 vom 14.01.2008 wasserrechtlich bewil-

ligt wurde, wurde zwischenzeitlich bereits in Errichtung gebracht.   

 

1.3.2 Starkstromfreileitungen der Steweag-Steg GesmbH:   

An der östlichen Grundstücksgrenze des Grdst. Nr. 300/2, KG 63331 Kowald (außerhalb 

des gegenständlichen Änderungsareales) verläuft eine 20 kV Starkstromfreileitung, welche 

zwischenzeitlich verkabelt wurde (vgl. Fotodokumentation). Weiters wird das gegenständli-

che Grundstück (im Bereich der südlichen Grundstücksgrenze der Grdste. Nr. 300/12 und 

300/13, beide 63331 Kowald) teilweise von einer 110 kV-Starkstromfreileitung über-

spannt.  

 

Im Zuge der nachfolgenden Individualverfahren ist bei Bauführungen im Nahbereich von 

Starkstromfreileitungen zur Festlegung der Schutzabstände zu Bauwerken die ÖVE/ÖNORM 

E 8111 (1 bis 45 kV) bzw. die ÖVE/ÖNORM EN 50341 (> 45 kV) heranzuziehen und die zu-

ständige Vertretung des Energieversorgungsunternehmens (EVU) verbindlich beizuziehen. 

 

1.3.3 Gasleitung der Energie Steiermark Gas & Wärme:   

Im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan Nr. 3.00 idgF 4.00 ist die Erdgasleitung STLG 

Graz-Köflach der Energie Steiermark Gas & Wärme ersichtlich gemacht. Folgende Auflagen 

sind im Planungsgebiet vom Konsenswerber einzuhalten: 

 

• Der Konsenswerber hat sich vor Beginn der Grabungsarbeiten über die genaue Lage 

der Erdgasleitung bei der Energie Steiermark Gas & Wärme zu informieren. 

• Grabungsarbeiten einschließlich Humusaushub im Servitutsstreifen der Erdgaslei-

tung STLG Graz-Köflach DN 200, PN 70, das sind 4,0 m links und rechts der Erdgas-

leitung, dürfen ohne Zustimmung und ohne örtliche Bauaufsicht der Energie Steier-

mark Gas & Wärme nicht durchgeführt werden.  

• Gebäude müssen einen lichten horizontalen Mindestabstand von 4,0 m zu Erdgasan-

lagen aufweisen. 

• Die derzeitige Überdeckung der Erdgasanlagen soll bestehen bleiben, ansonsten sind 

in Absprache mit der örtlichen Bauaufsicht der Energie Steiermark Gas & Wärme 

entsprechende Maßnahmen vom Konsenswerber zu setzen, die den sicheren Be-

stand der Erdgasleitungsanlagen gewährleisten.  

• Bei Querungen mit Kanälen (Abwässer, Regenwässer, usw.) ist ein lichter Abstand 

von mind. 0,3 m zur Erdgasanlage bzw. wenn DN < 250 ist, ein lichter Abstand von 

mind. 0,4 m einzuhalten; eine Parallelführung ist im Abstand von mind. 0,6 m durch-

zuführen (ÖNORM B 2533).  
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• Der genaue lichte Abstand von Schächten jeglicher Art zu Erdgasanlagen soll mind. 

2,0 m betragen. Bei Unterschreitung dieser Abstände sind mit der örtlichen Bauauf-

sicht entsprechende Maßnahmen abzuklären. 

• Kabelquerungen müssen in nicht metallischen Schutzrohren über die Erdgasanlagen 

geführt werden und allenfalls einen Abstand von 0,3 m aufweisen (ÖNORM B 2533).  

• Vor Aufstellen von Zäunen, Werbetafeln udgl. im Bereich der Erdgasanlagen muss mit 

der Energie Steiermark Gas & Wärme das Einvernehmen hergestellt werden.  

• Bepflanzungen von Bäumen im Bereich der bestehenden Erdgasanlagen sind grund-

sätzlich zu vermeiden. Der freizuhaltende Wurzelraum soll den Radius von 2,0 m, 

gemessen von der Baumachse bis zu Erdgasleitungsanlagen nicht überschreiten. 

• Die anfallenden Kosten zum Schutz der Erdgasanlagen sind vom Konsenswerber zu 

tragen.  

Im Zuge der nachfolgenden Individualverfahren ist bei Bauführungen im Nahbereich der o.a 

Gasleitung die zuständige Vertretung der Energie Steiermark Gas & Wärme verbindlich bei-

zuziehen. 

 

 

2. GESTALTUNGSGRUNDLAGEN 

 

2.1 Maß der baulichen Nutzung: 

Die zwischenzeitlich durchgeführte Grundstücksteilung gemäß der im Bebauungsplan fest-

gelegte Bauplatzeinteilung (Parzellierung) entspricht dem vorherrschenden Gebietscharak-

ter und werden damit in Größe und Form zweckmäßig gestaltete Bauparzellen geschaffen 

sichergestellt. Um die zukünftige Bebauung bestmöglich in die bestehende, vorherrschende 

Siedlungsstruktur zu integrieren sind Vorgaben hinsichtlich Geschoßigkeit, Gebäudehöhe, 

Gesamthöhe und Bebauungsweise sowie Dachform in Abstimmung mit dem Umgebungs-

raum vorgesehen.  

 

Die Festlegung der bebaubaren Bereiche erfolgt gem. Grenzabstände bzw. Gebäudeab-

stände nach den Bestimmungen des § 13 Stmk. BauG 1995 der zwischenzeitlich erfolgten 

Grundstücksteilung und unter Berücksichtigung der bestehenden Siedlungsstruktur.  

 

Da der Umgebungsbereich durch freistehende Einfamilienwohnhäuser geprägt wird  

aber auch gekuppelte Nebengebäude im Bestand teilweise existieren, ist sowohl die offene 

als auch gekuppelte Bebauungsweise für Haupt- und Nebengebäude iVm den durchgeführ-

ten Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen. 
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Abbildung 2 - Ausschnitt Orthofoto GIS Steiermark (unmaßstäblich) 

 

Die Festlegungen hinsichtlich der zulässigen Geschoßanzahl und Gesamthöhe der Gebäu-

de orientieren sich am Gebäudebestand des unmittelbaren Umgebungsbereiches sowie der 

möglichen künftigen Bebauung. Innerhalb des Planungsgebietes ist eine einheitliche Be-

bauung mit 2-geschoßigen Wohngebäuden mit flachgeneigtem Pultdach mit einer Dachnei-

gung von max. 5° mit einer zulässigen Gesamthöhe der Gebäude von 8,0 9,0 m vorgese-

hen. 

Für untergeordnete Gebäude sind sowohl Pult- als auch Flachdächer zulässig. Um den Best-

immungen des § 3 (1) Stmk. Wohnbauförderungsgesetz 1993 zu entsprechen, ist die In-

tegration von PV- und Solarfreiflächenanlagen udgl. bei Integration in den die Dachflächen 

sowie fassadenintegriert vorgesehen und dahingehend zulässig. Eine Freiaufstellung ist 

nicht zulässig.  

 

Durch die o.a. Festlegungen wird das Maß der baulichen Nutzung näher definiert und sollen 

damit die geltenden Bestimmungen des § 43 (4) Stmk. BauG 1995 (Orts-, Straßen- und 

Landschaftsbild) aufgrund der gegebenen Siedlungsstruktur sowie vorhandenen Zufahrts-

straße iVm den durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen bestmöglich Berücksichti-

gung finden.  

 

Die Gestaltung des äußeren Erscheinungsbildes der zukünftigen Wohngebäude (Dachde-

ckung, Dachfarbe, Fassadengestaltung) ist auf die Bestandssituation des Umgebungsbe-

reiches abzustellen. Das sind graue bzw. dunkelgraue bis rote Dachdeckungsmaterialien 

sowie Putzfassaden mit vereinzelter Holzverschalung.  
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2.2 Verkehrstechnische Erschließung: 

Die Anbindung des Bebauungsplangebiets an das Gemeindestraßennetz erfolgt aus westli-

cher Richtung in Form einer der bereits errichteten Haupterschließungsstraße („Brunnen-

weg“) mit gleichzeitiger Sicherstellung der Zufahrt zu dem bestehenden Wohngebäude (au-

ßerhalb des Bebauungsplangebietes) auf dem Grdst. Nr. 301/2, KG 63331 Kowald.  

 

Die erforderlichen Mindestflächen der inneren Verkehrserschließung sind im Rechtsplan 

näher festgelegt. Die Straßenraumbreite wird für die Erschließungsstraße mit mind. 5,0 m 

festgelegt. Die Dimensionierung der Fahrbahnbreite der Erschließungsstraße erfolgte da-

hingehend, dass diese von einem Lastkraftwagen (Feuerwehr, Müllfahrzeug, Schneeräu-

mung) befahren werden kann und entspricht somit den Bestimmungen der Mindestbreite 

von Zufahrten für Einsatzfahrzeuge gemäß § 9 BauG 1995. Eine Befahrung bzw. Anbin-

dung durch LKWs, ausgenommen im Zuge von Baumaßnahmen, ist nicht vorgesehen, da 

diese über die nördlich bestehende Gemeindestraße erfolgen kann. 

 

Die erforderlichen Ein- und Ausfahrtsradien gem. RVS sind im Bereich der Anbindung der 

Haupterschließungsstraße mit der Nord-Süd verlaufenden Gemeindestraße einzuhalten. 

Die Errichtung der den Bauplätzen zugehörigen Stellplatzflächen soll ist innerhalb der be-

baubaren Bereiche, der Kombinationsfläche und der inneren Verkehrsanlage erfolgen zu-

lässig. Dabei sind auf jedem Bauplatz (Grundstück) mind. 2 Abstellplätze für Kraftfahrzeuge 

vorzusehen, um ausreichend Stellplatzflächen zu gewährleisten und ein Parken entlang der 

Erschließungsstraße zu vermeiden. Bei Senkrechtaufstellung von Stellplätzen ist bei Vor- 

oder Rückwärtseinparken eine Breite von mind. 6,5 m 6,0 m sicherzustellen.  

 

2.3 Infrastrukturanlagen/Anschlussverpflichtungen: 

Die Anschlussverpflichtung hinsichtlich der Wasserversorgung hat entsprechend den Best-

immungen des Gemeindewasserleitungsgesetzes, LGBl. Nr. 42/1971 § 9 „Wasserleitungs-

verordnung“ zu erfolgen.  

 

Die Versorgung des Bebauungsplangebietes hat über die bestehende Trinkwasserversor-

gungsleitung der Stadtwerke Voitsberg zu erfolgen, dazu ist im Anlassfall eine neue Was-

serversorgungsleitung möglichst entlang der Erschließungsstraße in Errichtung zu bringen.  

 

Die Anschlussverpflichtung hinsichtlich der Abwasserentsorgung hat entsprechend den 

Bestimmungen des Kanalgesetzes, LGBl. Nr. 79/1998 gemäß § 4 „Anschlusszwang“ zu er-

folgen. Das bestehende Kanalnetz der Stadtwerke Voitsberg befindet sich nördlich des 

Blickwegbaches. Diesbezüglich ist das Einvernehmen mit den Stadtgemeinde Voitsberg 

herzustellen. 

 

Generell sind alle künftigen, neu zu errichtenden bzw. zu verlegenden Infrastrukturleitun-

gen unterirdisch anzuordnen.  
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2.4 Freiflächen/Geländeveränderungen/Einfriedungen: 

Mit den Festlegungen im Verordnungswortlaut unter § 8 sollen die rechtlichen Grundlagen 

für eine mit der bestehenden Siedlungsstruktur weitgehend abgestimmter Hangbebauung 

geschaffen werden. Geländeveränderungen sind auf das bautechnische Mindestmaß be-

züglich Zufahrt und Eingangsbereiche zu reduzieren.  

 

Die Errichtung von Stützmauern iVm Abgrabungen ist bergseitig, verdeckt durch die künfti-

gen Objekte, bis zu einer Höhe von 1,05 m zulässig. Die Verwendung von Steinschlichtun-

gen als Stützbauwerke ist nur in begrünter Ausführung zulässig. Bei der Errichtung von 

Steinschlichtungen ist nach Maßgabe der Geländesicherung auf die Verwendung von 

überdimensionierten Steinformaten zu verzichten und sind diese in landschaftsbildverträg-

licher Form herzustellen. Die verbindlich festgelegte Begrünung ist jedenfalls gärtnerisch 

zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Um die Nachvollziehbarkeit der zulässigen Höhe von 

Steinschlichtungen sicherzustellen, ist diese auf das angrenzende Gelände zu bemessen. 

Dies begründet sich mit den erforderlichen und bereits erfolgten Geländeveränderungen 

im Zuge der Hochwasserfreistellung. Jene außerhalb der bebaubaren Bereiche sowie als 

Verkehrsflächen- und Anlagen festgelegten Flächen, welche nicht bebaut bzw. als Verkehrs-

/Abstellfläche genutzt werden, sind möglichst gärtnerisch zu gestalten und zu pflegen, um 

somit einen möglichst hohen Grünflächenanteil innerhalb der Wohnsiedlung sicherzustel-

len.  

Diesbezüglich wird, um den geltenden Mindestinhalten in Bebauungsplänen nach dem 

§ 41 StROG 2010 zu entsprechen, der zulässige Grad der Bodenversiegelung mit max. 

45 % festgelegt. 

Ausgenommen von dieser Festlegung sind Grundstücke, auf welchen Zufahrten und Ver-

kehrsflächen auch zur Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung angrenzender Grund-

stücke in Errichtung gebracht wurden (Rechtsbestand). Hierbei ist die gegebene Über-

schreitung des festgelegten Grades der Bodenversiegelung zulässig und gilt dies u.a. für 

das Grdst. Nr. 300/10, KG 63331 Kowald. 

 

Da Bepflanzungen ein wesentliches Gestaltungselement des Straßen-, Orts- und Land-

schaftsbildes darstellen, sollen sind diese nur mit heimischen, standortgerechten Gewäch-

sen erfolgen. Durch die Einschränkung bezüglich der Verwendung von heimischen Gehöl-

zen bei Hecken (lebende Zäune) und einer transparenten, licht- und luftdurchlässigen Form 

der Einfriedung (z.B. Maschendrahtzäune) iVm einer maximalen Höhe soll der Gebietscha-

rakter beibehalten bzw. ein einheitliches Straßenbild im Sinne der Bestimmungen des § 11 

Stmk. BauG 1995 gewährleistet werden.  

 

2.5 Oberflächenentwässerung: 

Aus den vorliegenden Bodenkarten (Quelle: Digitale Bodenkarte Österreich, Lebensministe-

rium) kann entnommen werden, dass für das gegenständlichen Planungsgebiet folgende 

Charakteristika vorliegen: Bodenart: sandiger Lehm/ kiesiger Sand. 

Wasserverhältnisse: trocken; geringe Durchlässigkeit, mäßige Speicherkraft; infolge der Po-

sition bzw. Hangneigung rasches Abfließen des Niederschlagswassers bei Starkregen; mä-

ßige Dichtlagerung ab ca. 20 cm Tiefe. 
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Betreffend die Oberflächenentwässerung des verfahrensgegenständlichen Bereiches wird 

festgehalten, dass die auf den Dachflächen anfallenden Niederschlagswässer örtlich auf 

Eigengrund zur Versickerung gebracht werden und dass jene Niederschlagswässer, die auf 

Verkehrs-, Park- und Manipulationsflächen anfallen, und bei denen eine Verschmutzung 

durch Öl, Reifenabrieb udgl. nicht ausgeschlossen werden kann, nur nach entsprechender 

Reinigung in den örtlichen Vorfluter (Blickwegbach) eingeleitet bzw. nur unter Ausnutzung 

der oberen humosen Bodenschichten zur Versickerung gebracht werden dürfen. Die Bun-

deswasserbauverwaltung lehnt die direkte Einleitung der Niederschlagswässer der Dach- 

bzw. der versiegelten Flächen in ein Gewässer (Vorfluter) ab. Diese Wässer sind über ge-

eignete Sickeranlagen, Grünzonen oder wasserdurchlässige Oberflächenstabilisierungen 

(Betongittersteine oder dergleichen) dem Grundwasser zuzuführen. Zur Versickerung auf 

Eigengrund wird auf das Baugrundgutachten von DI Johann Fromm vom 19.09.2007, GZ: 

070919-1 (vgl. Beilagen) verwiesen.  

 

Belastete Meteorwässer müssen vor Versickerung bzw. Einleitung in einen Vorfluter dem 

Stand der Technik entsprechend gereinigt werden. Hinsichtlich hydraulischer Bemessung, 

Bau und Betrieb von Versickerungsanlagen wird auf die ÖNORM B 2506-1, Ausgabe 2000-

06-01 20130801, das ÖEAV-Regelblatt 35, Ausgabe 2003 2. Ausgabe 2019 sowie auf das 

ATV Regelblatt A 138, Ausgabe Jänner 2002 sowie auf den Leitfaden für Oberflächenent-

wässerung, 2.1 vom August 2017 der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14 

(Wasserwirtschat, Ressourcen und Nachhaltigkeit) verwiesen. 

 

Die vorgesehene Obergrenze der Fußbodenoberkante von max. 0,3 m über dem natürli-

chen Geländeniveau wird dahingehend begründet, dass bei auftretenden Starknieder-

schlägen ein Wassereintrag durch diese bauliche Schutzmaßnahme grundsätzlich vermie-

den werden soll. Die Formulierung einer Soll-Bestimmung wurde deshalb gewählt, da bei 

anderen baulichen Lösungen darauf auch verzichtet werden kann.  
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3.1 Abflussuntersuchung 2004 „Blickwegbach“ mit Maßnahmen, verfasst von der 

Ingenos ZT GmbH vom 01.12.2004 (Auszug) 
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